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Beilage VIb.

Die korporative Stellung
der Lehrer an der ziircherischen
Volksschule.

Referat, gehalten an der kantonalen Schulsynode wvom
1. Oktober 1923 in der Kirche zu Richterswil,

von E. GaBmann, Sekundarlehrer, Winterthur.

Geehrte Synodale !

Herr Kupper hat zu Ihnen iiber die personlich-
rechtliche Stellung der Lehrer im neuen Schulgesetz ge-
sprochen. Meine Aufgabe ist es, die korporative Stellung
der Lehrerschaft zu beleuchten. Als Grundlage fiir meine
Ausfithrungen dient mir auller dem Referat, das Herr Re-
gierungsrat Mousson in der auBerordentlichen Synode ge-
halten hat, die Beobachtung der politischen und padago-
gischen Tendenzen, die sich in unserem Volke fiihlbar ma-
chen.

Wir leben in einer merkwiirdigen Zeit. Diese Ueber-
zeugung miissen wir bekommen, auch wenn wir nicht an
die tragischen Possen denken, die sich auf der Biihne des
Welttheaters abspielen. Schon in unsern engen Verhilt-
nissen offenbart das Leben ein wirres Durcheinander von
Widerspriichen. Die fortschreitende politische und reli-
giose Spaltung unseres Volkes hat verhidngnisvolle Folgen
auch fiir das ruhige und zweckmifBige Schaffen in der
Volksschule nach sich gezogen. Der Wille zur Macht, der
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die Parteien zu malllosen Anstrengungen aufpeitseht,
macht auch vor den Toren der Kinderschule nicht Halt.
Der Kampf um die Jugend beginnt die pidagogischen Be-
strebungen der neutralen Staatsschule zu vergiften und
den Streit der Erwachsenen in die Seelen der Kinder hin-

einzutragen.

Und in dieses Chaos von Bestrebungen, Hoffnungen
und Widerstiinden soll ein neues Schulgesetz ordnend und
belebend hineingestellt werden. Wird es moglich sein, ein
solches zu schaffen, ein solches in der Volksabstimmung
durchzubringen? Die Awusfithrungen meines Vorredners
haben die Aunssichten nicht in rosigem Licht erscheinen las-
sen und meine Darlegungen werden an dieser Tatsache
nichts dndern. Anuf alle Fille wird ein Erfolg nur dann
moglich sein, wenn diejenigen Kreise zusammengehen, die
das notige Verstindnis fiir die allgemeine, staatliche
Volksschule besitzen und wenn nicht die Mitwirkung der-
jenigen zuriickgedringt wird, die in erster Linie fiir die
Sache einstehen miissen, der Lehrer. Sehen wir zu, was
diesen inbezug auf ihre korporative Stellung angeboten
wird.

Als wichtigste Neuerung stellt uns Herr Regierungsrat
Mousson die Umwandlung der Lehrersynode in eine ge-
mischte Synode in Aussicht. In welcher Zusammensetzung
und GroBe sie gebildet werden soll, wissen wir nicht. Wir
sind aueh dariiber im Unklaren, welche Aufgaben und
Kompetenzen der neuen Synode zugewiesen wiirden.

Nur das wissen wir, dall dieselbe nach dem Muster der
Kirchensynode gedacht ist. Diese wird durchs Volk, d. h.
durch die Angehorigen der evangelischen Landeskirche, ge-
wahlt, wobei sowohl Geistliche als Laien wihlbar sind. Das
Verhiiltnis der Angehorigen beider Kategorien ist nicht
bestimmt. Die Kirchensynode tritt auBer zu einer konsti-
tuierenden Sitzung ordentlicher Weise einmal jéihrlich zu-
sammen. Sie wihlt den Kirchenrat, nimmt den Geschiifts-
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bericht dieser Behorde entgegen und faBt Beschliisse, die
sich auf das kirchliche Leben beziehen. Weitgehende
Kompetenzen, die schon in die Geschifte des Regierungs-
rates oder des Kantonsrates hineinlangen, hat auch die
Kirchensynode nicht. Auf unsere Verhiltnisse iibertragen
wiirde das ungefihr heiflen: Die Schulsynode wird in Krei-
sen (Bezirken oder Kantonsratswahlkreisen) dureh das
Volk gewiahlt. Die Mitglieder konnen dem Lehrerstand
und der iibrigen Biirgerschaft entnommen werden.

Die Neuerung schlieBt also, was wohl zu beachten ist,
in sich: einerseits die Aufhebung der Mitgliedschaft fur
die groBle Mehrzahl der Lehrer, anderseits die Mischung
der Mitgliedschaft aus Lehrern und Nichtlehrern nach der
(Gnade der politischen Parteien.

Uns allen konnte der Vorschlag einer gemischten Sy-
node beim ersten Anhoren nicht unsympathisch sein, weil
uns dabei die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von Eltern
und Lehrern vor Augen stand. In manchem von uns stie-
gen auch Erinnerungen auf an Begleiterscheinungen un-
serer Svnode, die, obgleich von untergeordneter Bedeutung,
doch dem Gegner unserer Institution dankbaren Stoff zur
Kritik geben. Diese Unzukommlichkeiten sind: iiberfiillte
Kirchen, unzuliangliche Bankettlokale, lange Diskussionen
und vielleicht auch wenig interessierende Vortrige.

Darum ist es nicht verwunderlich, wenn in unsern Krei-
sen der Vorschlag zur Bildung einer reprisentativen, ge-
mischten Syvnode nicht ohne weiteres von der Hand ge-
wiesen wurde. Auch der Sprechende hat sich sofort die
guten Seiten der Neuerumg iiberlegt und gepriift, ob sie
die liangst notwendige, bessere Fihlung mit dem Eltern-
haus bringe und ob ihr die Kraft inne wohne, das Schul-
leben und die erzieherische Titigkeit des Lehrers zu be-
fruchten. Die sorgfiltige Priifung alles dessen, was fiir
oder wider die gemischte Synode sprach, fithrte aber zu
immer neuen und schwerwiegenderen Bedenken, so daf}
ich schlieBlich zu einer iiberzeugten Ablehnung gelangte.
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Wie beweiskriftig schien auf den ersten Blick der
Hinweis auf die Wirksamkeit der Kirchensynode und wie
liinkend wird dieser Vergleich, wenn man die verschiede-
nen Grundlagen priift, auf denen die Kirchensynode und
die Schulsynode aufgebaut sind!

Die Bildung einer gemischten Kirchensynode recht-
fertigt sich durch die Eigenart der Staatskirche. Obschon
vom Staat organisiert, umfafit sie doch nicht alle Biirger.
Darum ist der Kantonsrat als die Vertretung der gesamten
Biirgerschaft nicht in gleichem MafBle Oberbehorde fiir das
Kirchen-, wie fiir das Schulwesen. Wir kiénnten sagen,
daB die Schule im Kantonsrat, der die Geschiifte der Er-
ziehungsdirektion und des Erziehungsrates priift und dabei
Wiinsche und Anregungen geltend machen kann, schon
eine gemischte Synode besitzt.

Sollte aber eine solche neu geschaffen werden, so hiitte
das nur dann einen Sinn, wenn ihr weitreichende Kompe-
tenzen inbezug auf das Schulwesen iibertragen wiirden.
Nur so lohnte es sich, eine eigene Volkswahl zur Bestellung
dieser Behorde anzuordnen und das Schulbudget mit der
nenen Ausgabe zu beschweren, die sie veranlassen wiirde.

Es ist aber kaum anzunehmen, dall der Kantonsrat ei-
ner gemischten Schulsynode weitgehende Kompetenzen,
wie etwa die Priifung der Geschiaftsfithrung von Erzie-
hungsrat und Erziehungsdirektion, die Wahl der Erzie-
hungsriite und dhnliche iihertragen wiirde. Was wiire aber
diese neue Synode ohne solche Kompetenzen?

In die Kirchensynode werden Manner gewihlt, die zur
kirchlichen Gemeinschaft gehoren. Sie sind Vertreter
ihrer eigenen Angelegenheit, sie reden aus der Erfahrung
ihrer Kirchenbesuche zu den Geistlichen und richten sich
mit ihren Aufrufen an ihre konfessionellen Gesinnungs-
genossen. Da besteht von vorneherein ein einigendes
Band, das ein fruchtbares Schaffen erméglicht. Ob es im-
mer fruchtbar ist, mochte ich nicht untersuchen. Ueber
die Frage, ob die Kirchensynode durch ihre Umwandlung
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in eine Laiensynode gewonnen habe, gehen die Meinungen
vorliufig noch auseinander. Auf keinen Fall erscheint
mir ihre Titigkeit fruchtbarer als diejenige der Schul-
synode.

Von groBter Wichtigkeit ist aber die Zusammensetzung,
die eine gemischte Schulsynode erhalten wiirde. Ohne
Zweifel miilte die Wahl der Synodalen eine Angelegenheit
der Parteien werden; das 1ift sich bei der panpolitischen
Einstellung unserer Zeit nicht anders erwarten. Die Wah-
len wiirden also proportional erfolgen. Es ist nicht daran
zu zweifeln, daBl sich die Vertreter aller Schattierungen
von Rot bis Schwarz in iiblicher Verteilung zusammenfin-
den. Ks konnten auch diejenigen leicht Zutritt erhalten,
deren eifrigstes Bemiihen die stille Minierarbeit zur Unter-
withlung des Fundamentes unserer’ Staatsschule ist. Diese
gemischte Synode, in welche von den Parteien auch Lehrer
ihrer Richtung geschickt werden, soll unsere Volksschule
betreuen, soll Anregungen geben und das einigende Band
um Haus- und Schulerziehung winden! Wird uns diese
gemischte Synode nicht viel eher in den Strudel der reli-
giosen und politischen Kampfe hineinziehen und die KEr-
ziehung, die wir glaubten, so viel als moglich nach den
Bediirfnissen der Jugend orientieren zu konmen, in Ab-
hiangigkeit von auBerpidagogischen Bestrebungen brin-
gen?

Wird die gemischte Synode Schule und Elternschaft in
engere Verbindung bringen? Das wire wohl das Beste,
was man von ihr erwarten konnte. aber es geht schon aus
dem vorher Gesagten hervor, dafBl sie diese Aufgabe nicht
erfiillen kann. In einer gemischten Synode stehen sich
nicht Lehrer und Eltern derselben Kinder gegeniiber. Da-
rum kann von einer unmittelbaren Befruchtung der ge-
meinsamen Erziehungsaufgabe nicht die Rede sein.

Der Kontakt mit den Eltern kann nur durch den Leh-
rer selber hergestellt werden. Die Fiihlungnahme ge-
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schieht an Elternabenden, insbesondere an solchen, die sich
auf die Eltern der Schiiler einer Klasse oder Schule be-
schrinken. Wer schon Versuche in dieser Richtung ge-
macht hat, wird gestehen miissen, dafl er damit den Weg zu
der lingst gewiinschten Zusammenarbeit von Eltern und
Lehrer gefunden hat. An solchen Zusammenkiinften ge-
winnen die Besprechungen zwischen Eltern und Lehrer
befruchtendes Leben. Die gemischte Synode wird kaum
an den Wert der groBen Elternversammlungen heranrei-
chen, wie sie an einigen Orten zur Behandlung allgemeiner
Erziehungsfragen abgehalten worden sind.

Mir scheint, es lohne sich nicht, das Staatsbudget mit
den Taggeldern fiir die Teilnehmer einer gemischten Schul-
synode zu belasten zu einer Zeit, wo man fiir positive HEr-
ziehungsaufgaben zu wenig Geld hat.

Die Neuerung fiigt sich auch nicht logisch in unsern
Schulorganismus ein. Die Schulsynode in ihrer bisherigen
Form ist die Zusammenfassung der Berufsorganisationen.
Wollen wir die Nichtlehrer in richtiger Weise in kantona-
len Schulfragen zu Worte kommen lassen, so geschieht das
am zweckmiBigsten durch eine kantonale Konferenz der
Bezirksschulpflegen, einer Vereinigung, die schon im bis-
herigen Gesetz vorgesehen ist und die der Erziehungsdirek-
tion lingst zur Verfiigung gestanden hiétte, um den Nicht-
lehrern bei der Besprechung von Schulfragen mehr Einflufl
zu gewihren. Durch diese Konferenz bekime das Auf-
sichtssystem einen sinngeméfen Ausbau. Die Verpflich-
tung der Schulbesuche bringt es mit sich, daf} in der Be-
zirksschulpflege nicht Leute sind, die nur zum Zwecke bil-
liger Kritik zusammenkommen, sondern Miénner, die sich
fiir die Schule interessieren, die grofle Zeitopfer bringen
nnd die im Laufe der Jahre in Schulangelegenheiten grofle
Erfahrungen gesammelt haben. Rufen wir diese Minner
zusammen, so hat das eine praktische Bedeutung; sie wer-
den die Schul- und Erziehungsfragen nicht nur im Vor-
beiweg behandeln, sondern im Hinblick auf ihre Tiatigkeit,
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nur gestiitzt auf eigene Beobachtungen. KEine solche Kon-
ferenz fuhrt diejenigen Leute zusammen, die sowohl das
Leben und die Denkweise unseres Volkes, als auch die
Bediirfnisse der Volksschule kennen. Sie fiigt sich unserer
Schulorganisation zwanglos ein. Sie wird auch geeignet
sein, das Ansehen der Bezirksschulpflegen zu befruchten.
Unser eigenartiges Aufsichtssystem bekdme dadurch einen
neuen Halt und einen zeitgemédfBen Ausbau. KEs wird nach-
her noch Gelegenheit sein, iiber die Bezirksschulpflege ei-
nige Worte zu verlieren.

Reden wir noch vom W ert der allgemeinen Synode!
Hiebei miissen wir wohl auseinander halten zwischen dem
Wert, der ihr von der Lehrerschaft und demjenigen, der
ihr von behordlicher Seite beigemessen wird. Dall der
letztere gegenwiirtig nicht grofl ist, wissen wir, und wir
wiirden uns umsonst bemiihen, diese geringe Einschatzung
zu dndern in einem Zeitpunkt, da man unsere Institution
auf den Aussterbeetat gesetzt hat. Reden wir also von
dem, was uns die Synode bedeutet! Da mufl wiederum
zugegeben werden, dall auch unter der Lehrerschaft solche
sind, die ihr fremd gegeniiberstehen. Ks fehlt ihnen aus
verschiedenen Griinden die innere Beziehung zu ihr. Da-
bei mogen politische Zugehorigkeit, individualistische
Weltanschauung, Bequemlichkeit und andere Griinde eine
Rolle spielen. ks bleiben aber Hunderte, die stets mit
Spannung unsere Versammlungen erwarten, denen sie Be-
lehrung und Anregung bringen. Viele gibt es auch, denen
die Synode die Moglichkeit gewédhrt, in wichtigen Fach-
angelegenheiten unmittelbar mit der gesamten Kollegen-
schaft in Fiithlung zu treten. Ihnen allen bietet eine durch
das Volk gewihlte gemischte Synode keinen Ersatz. Fiir
alle die, welche lebendiges Interesse an der Titigkeit un-
serer Synode nehmen, geniigt es nicht, in der Zeitung zu
lesen, wovon man in Ziirich gesprochen hat. Das Miter-
leben der Teilnehmer einer Synode findet keinen FErsatz
in gedruckten Berichten und Resolutionen. Wir haben
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iitbrigens keine Ursache, uns der Tétigkeit unserer Synode
zuu schimen. AuBer den obligatorischen Geschiften der
Begutachtungen hat sie ein reichhaltiges geistiges Leben
entwickelt. Den ehemaligen Synodalvorstinden mufl das
Zeugnis ausgestellt werden, dall sie ihre Aufgabe ernst
nahmen. Sie haben Referenten gefunden, die ihren Kolle-
gen Wertvolles zu bieten vermochten. Besonders erfreu-
lich war dabei die rege Mitarbeit der Professoren der Hoch-
und Mittelschulen. Sie beschenkten uns im Laufe der Jahre
mit einer Kette gediegener Vortrige, die meistens die Ab-
klirung irgend einer aktuellen Schul- oder Krziehungs-
frage herbeifiihrten. Ich erlaube mir, an einige diese Re-

ferate zu erinnern.

1899 redete Prof. Martin iiber «Die Erblichkeit gei-
stiger Befiahigung».
1900 Prof. Ziircher iiber «Die Schule im Dienste der

Strafrechtspflege» und Prof. Meumann iiber
«Entstehung und Ziele der experimentellen Piada-

gogik».

1902 Dr. W. Forster iiber «Bedeutung und Methoden
des Moralunterrichtes in der Schule».

1907 Prof. Ziircher «Ueber den staatsbiirgerlichen Un-
terricht».

1911 Prof. Silbersehmidt iiber den «Schularzty.

1912 Prof. K1in k e iiber «Rousseau und seine Bedeutung
fiir die moderne Pidagogik».

1916 Dr. Sechneider iiber «Krieg und Schule».

1917 Prof. Lipps iiber «Intelligenzpriifungens.

1920 Prof. Frauchiger iiber «Ideal und Wirklichkeit».
Prof. Mathias iiber «Die korperliche Erziehung»

und so weiter.

Dazu kommen die Besprechungen von Schulfragen und
Gesetzesvorlagen, die in der Synode nicht nur Kritik, son-



208

dern auch uneigenniitzige Vorkampfer gefunden haben.
Tch erinnere an die Hochschulvorlage und an das Fortbil-
dungsschulgesetz, das zwar jiingst begraben worden ist.

Man hitte wohl diese Vortrige auch vor einer gemisch-
ten Synode halten konnen; aber Sie miissen doch zugeben,
daB sie in erster Linie vor die gesamte Lehrerschaft ge-
horten, daf3 sie nur so ihren Zweck erfiillten. Ich person-
lich habe aus diesen Vortriagen und aus manchen Verhand-
lungen reichen Gewinn geschopft, sie waren mir wertvolle
Erlebnisse. Ich darf ohne weiteres annehmen, dall es
Hunderten unter uns dhnlich ergangen ist.

Meine Aufzahlung der Vortragsthemen verschiedener
Jahre mag auch als Beweis gegen die Behauptung dienen,
die Synode beschiftige sich fast ausschlieBflich mit standes-
politischen Fragen, wie das gelegentlich von Gegnern der
Synode behauptet wird.

Wer die Geschichte der Schulsynode vorurteilslos be-
trachtet, muB zugestehen, daBl sie nach jener Zeit, da ihr
durch Sieber das Todesurteil gesprochen worden war, an
innerem Wert gewonnen hat. Das Zeugnis Siebers gegen
unsere Synode ist iibrigens mit Vorsicht zu gebrauchen,
wertete er sie doch einseitig als politisches Instrument der
liberalen Zeit und nicht als Fachkonferenz der gesamten
Lehrerschaft.

Lassen wir uns durch die abfilligen Bemerkungen, die
itber die Bedeutung der Synode gemacht werden, nicht be-
irren. Glauben wir unserer eigenen Erfahrung und nieht
dem Urteil jener, die weder die Geschichte unserer Institu-
tion kennen, noch ein tiefergehendes Verstindnis fiir die
Bildungs- und Anregungsbediirfnisse der Lehrer haben.
Es ist charakteristisch fiir die mechanistische Einstellung
maflgebender Kreise, daf} sie heute nur von Zentralisation,
reibungslosem Biirokratismus, von Schiarfung der Disziplin
und Niederhaltung der Lehrerschaft das Heil der kommen-
den Schule erwarten und daf} sie leichten Herzens eine In-
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stitution preisgeben wollen, die immer noch den gangbar-
sten Weg bietet, um die Lehrerschaft in der Auffassung
ihrer Titigkeit frisch zu erhalten.

Was kann denn gegen den Fortbestand der Synode in
der bisherigen Form vorgebracht werden? Einmal die
paar stereotypen Geschiifte am Anfang, die man aus Pietiit
und aus Treue zum Buchstaben beibehalten hat. Verein-
fachen wir sie, und der Stein des Anstofles ist beseitigt.
Dann folgt als gewichtiges Argument gegen die allgemeine
Synode der Umstand, daBl ihr oft viele Kollegen fernblei-
ben. Der Gegner ist stets bereit, aus dieser Frscheinung
Kapital zu schlagen und von allgemeiner Interesselosigkeit
und mangelndem Pflichtgefiihl zu reden. Eine vorsichtige
Priifung der Griinde 1iBt in den meisten Fillen den Nicht-
besuch der Synode in einem milderen Lichte erscheinen. So
miissen die Kollegen aus dem Bezirk Andelfingen fiir den
Besuch unserer heutigen Tagung mit einer Ausgabe von
1520 Fr. rechnen. Es ist verstiandlich, dall dieser Um-
stand mit anderen zusammen einen Lehrer zum Fernblei-
ben veranlassen kann. Dann ist es klar, dafl die behandel-
ten Fragen nicht immer die gesamte Lehrerschaft gleich-
mifBig interessieren konnen. So bleiben viele Hochsehul-
lehrer und wohl auch Mittelschullehrer der Tagung fern,
wenn spezifische Volksschulfragen erortert werden. End-
lich gibt es unter den Lehrern aller Stufen solche, die das
Bediirfnis nach theoretischen Auseinandersetzungen nicht
haben und solche, die derartige Fragen am liebsten durch
eigenes Studium abzukliren suchen. Sollen wir den Stab
liber ihnen brechen, oder sollen wir vielleicht die Schul-
organisation nach ihnen richten? Mir scheint beides un-
richtig. Wenn sich irgend eine Institution kollektiven Cha-
rakters erst durch die vollstiandige Teilnahme aller Ange-
horigen rechtfertigen miillte, so hidtten wir bei uns weder
Parlament noch Volksabstimmungen. Ich mochte diejeni-
gen, welche der Synode fernbleiben, nicht rithmen, aber

ebensowenig maochte ich dem Umstand, daB die Schul-
14
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svnode nicht von allen Lehrern besucht wird, oder besucht
werden kann, einen Ueberwert geben. Ist es nicht richti-
ger, mit denjenigen Lehrern zu arbeiten, die den Wert der
Synode zu schitzen wissen? Ks wire ungerecht, diesen das
Recht zu dieser Tagung wegzunehmen, um die Nichtteil-
nehmer damit zu strafen.

Der schwerwiegendste Grund gegen den Fortbestand
der allgemeinen Synode ist fiir viele die grofle Zahl der
Svnodalen, die es schwer macht, ein geeignetes Lokal zu
finden. Es ist richtig, daBl die Versammlungen auf dem
Lande lingst Bedenken erregten, da sich insbesondere dort
die Lokale als ungeniigend erwiesen haben. Die Synode
hat es aber in der Hand, diese iiberlebte Gewohnheit auf-
zugeben und die kiinftigen Tagungen nur noch in Ziirich
oder Winterthur abzuhalten. Bisher hat sich die Peters-
kirche in Ziirich immer noch als grofl genug fiir eine gut
besuchte Schulsynode erwiesen. Uebrigens ist die Lehrer-
schaft nicht schuld daran, daB3 im Kanton Ziirich fiir Ver-
sammlungen von 2000 Teilnehmern nicht besser gesorgt ist,
doeh kann das kiinftig anders werden. In den nichsten
Jahren ist sowieso eher mit einem Riickgang der Lehrer-
zahl zu rechnen, so daf} an eine Verschlimmerung des Zu-
standes nicht zu denken ist. Den Versuch, die Synode we-
gen ihrer stattlichen Mitgliederzahl ldcherlich zu machen
und sie als «Lehrerlandsgemeinde» unter die alten scho-
nen Briuche einzureihen, denen man ein sanftes Ende be-
reiten mufl, weisen wir zuriick. Wir diirfen ihn zuriick-
weisen, solange in unserem Lande unziihlbare Volksfeste
abgehalten werden, an denen Tausende von Zuhorern den
stereotypen Gedankengingen der Redner folgen und so-
lange es die Regierungen angezeigt finden, diesen Festen
durch ihre Vertretungen einen offiziellen Anstrich zu ge-
ben. Wenn man diese Ansammlungen gerechtfertigt fin-
det, dann darf auch eine ernsthafte Zusammenkunft, wie
sie die allgemeine Schulsynode darstellt, unserem Stand
und unserer Schule erhalten bleiben.
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Und nun noch ein Wort an die Lehrerschaft der Mittel-
und Hochschulen. NaturgemdfB mufl. ihnen die Sehul-
synode weniger bedeuten als uns Volksschullehrern. Viel-
fach beschiftigen uns Fragen der untern Schulstufen und
manchmal mogen ihnen die Verhandlungsgegenstinde we-
niger interessant vorkommen. Aber es ist nicht immer so;
unter den von mir aufgezihlten Synodalthemen sind eine
grofe Zahl von allgemeiner Bedeutung und beispielsweise
die Aufklirungs- und Propagandaarbeit fiir das neue
Hochschulgebiude muBte doch in hoherem MafBe die Leh-
rerschaft der Mittel- und Hochschule interessieren. Ent-
nehmen Sie auch aus meinen Ausfithrungen die Tatsache,
daB die Trennung der Lehrer an den hoheren Lehranstal-
ten von denjenigen der Volksschule fiir die letztern ein
wirklicher Verlust wiire. Am wenigsten giinstig wiire die
Aunfhebung der allgemeinen Synode fiir die Lehrer der
Mittelschulen, die korporativ der schlechtest gestellte Teil
der Lehrerschaft sind. Die Hochschullehrer haben ihren
Senat, der unmittelbar mit dem Krziehungsrat in Verbin-
dung treten kann, die Volksschullehrer kénnen sich durch
Kapitel und Synode Gehor verschaffen. Die Mittelschul-
lehrer aber haben auBer der Synode keine offiziell aner-
kannte Organisation, num ihre besonderen Anliegen zweck-
miiBig zur Geltung zu bringen. Ich mochte mich nicht in
die Angelegenheiten der Mittelschullehrer mischen, doch
scheint es mir, daB} sie auller dem Fortbestand unserer ge-
meinsamen Synode auch die Schaffung einer Konferenz

der Mittelschullehrer anstreben sollten.
Teh habe mich lange bei der Frage der kiinftigen Ge-

staltung unserer Schulsynode aufgehalten; ich kann mich
bei den folgenden Fragen kiirzer fassen.
Die nichste Folge der Abschaffung unserer allgemei-

nen Lehrersynode wire der Verlust selbstgewiihlter Ver-
treter im Erziehungsrat. Die neue Synode wiirde zwar
auch Lehrer der verschiedenen Stufen aufweisen, aber die
wiren Vertrauensminner der politischen Parteien und die
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Minner, die sie allenfalls in den Erziehungsrat wéihlten,
konnten nicht ohne weiteres unser Vertrauen haben.

Im Interesse der Schule liegt es aber eher, dafl nicht
in erster Linie die Beobachtungsposten der politischen
Parteien im Erziehungsrat sitzen, sondern die im Schul-
dienst stehenden Fachminner. Es ldge im Interesse einer
zweckméaBigen Beratung, wenn in dieser Behorde alle
Schulstufen, die Primar-, die Sekundarschule, die Mittel-
schulen und die Hochschule je durch ein Mitglied ver-
treten wiren. Das konnte durch eine Erhohung der Mit-
gliederzahl auf 11 erreicht werden, ohne dall dabei die
Vertretung der Parteien und der Landesteile zu kurz ké-
men. Mit 11 Mitgliedern wiire diese Behorde nicht zu grofl
und die Geschéaftsfithrung konnte durch Bildung von Kom-
missionen vereinfacht werden.

Ich bin nun genoétigt, noch auf eine Frage zuriickzu-
kommen, die mein Vorredner behandelt hat, da sie inbezug
auf unsere korporativen Rechte ebenfalls bedeutungs-
voll ist.

Mit der Einfiithrung des Inspektorates wiirden die Be-
zirksschulpflegen fallen und damit die Vertretung der
Volksschullehrerschaft in dieser Behorde. Seit Jahren
macht sich die Tendenz bemerkbar, die Kompetenzen der
Bezirksschulpflegen einzuengen. In den Stiddten wurde
ihr Einflufl geschmilert durch die gut ausgebauten Schul-
organisationen. Dann wurde ihr die Begutachtung in Bau-
fragen entzogen und neuerdings sind an das Jugendamt
Funktionen der Bezirksschulpflege tibergegangen. Einen
Eingriff in ihr Tiatigkeitsgebiet bedeutet auch die Auf-
sicht der Vikare durch den Sekretir des Erziehungswe-
sens. Diese Maflnahmen haben sich sachlich gerechtfer-
tigt, sie sind aus den verdnderten Verhiltnissen herausge-
wachsen. Aber sie berechtigen nicht zu dem Schluf}, es sei
mit allen Funktionen der Bezirksschulpflege gleich bestellt
und ihre Aufhebung sei nun die notwendige Folge der
schon vorgenommenen Amputationen. Welechen Sinn soll
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es haben, daf} alle Kleinigkeiten ihren Weg nach Ziirich
gehen miissen? Mir scheint, dafl man heute schon zu weit
gegangen ist. Klassenverteilungen und Stundenplanprii-
fungen konnen von den hiezu bestellten Kommissionen mit
ebenso guter, in vielen Fillen mit besserer Fach- und
Sachkenntnis besorgt werden, als durch die Erziehungs-
kanzlei. Die Zentralisation aller Funktionen ist gar nicht
notig, sie fithrt zu einem biirokratischen Regime, das Klei-
nigkeiten aufbauscht und sich in ihnen verliert.

Iiin Moment aber ist fiir die Lehrerschaft noch von
besonderer Bedeutung fiir die Wertschitzung der Bezirks.
schulpflegen. Diese sind eine objektive und verstindnis-
volle Instanz fiir die Behandlung der kleinen Konflikte,
die zwischen Lehrern und Pflegen, Pflegen und Eltern,
Eltern und Lehrern entstehen. Nicht selten wirkt sie ver-
sohnend und mildernd in diesen kleinen Anstinden. Schal-
ten wir die Bezirksschulpflegen aus, dann fehlt Pflegen
und Lehrern die Amtsstelle, die solche Bagatellen behan-
delt, ohne daB sie an die groBle Glocke gehiingt werden.

Die zentralistische Auffassung, die sich jetzt bei unse-
rer Gesetzesrevison geltend macht, strebt aber nach dem
Ideal der Reibungslosigkeit im amtlichen Verkehr und
dieses Ideal kennt solch zarte Riicksichten nieht. Thm ist
der Lehrer Schulbeamter und als solcher seinen Vorgesetz-
ten bedingungslos unterstellt. Disziplin und Unterordnung
sind die einzigen und unerschiitterlichen Grundlagen die-
ses amtlichen Verkehrs. Wir sehnen uns nicht nach diesem
goldenen Zustand. Wir kennen die Schulgeschichte und die
Verhiiltnisse der Linder, in denen jener Zustand herrsecht,
oder besser, geherrscht hat, zu gut, um uns durch einige
Vorteile des biirokratischen Mechanismus tiduschen zu
lassen. Wir wissen auch, daf} er jene Liéinder in Bezug auf
die Volkserziehung nicht um ein Haar weitergebracht hat.
Erhalten wir der Schule den freien Lehrer, der freudig
und ohne Druck seine schone Erziehungstéitigkeit ausiiben
kann und sorgen wir dafiir, daB sich unser Stand nicht
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kiinftig zusammensetzt aus katzenbuckligen Strebern und
aus solchen, die so dumm sind, auch die Fehler ihrer Vor-
gesetzten auf sich zu nehmen. Im Interesse der Schule
und der ihr anvertrauten Aufgaben wiinschen wir, daf die
Lehrerschaft wie bisher aktiv an den Schulangelegenheiten
aller Stufen mitwirken kann.

In diesen Ausfithrungen ist unsere Stellung zu den
Ortss-chulbehﬁrdqn schon gekennzeichnet. Die Lehrer, oder,
wo es die Grofe des Lehrkorpers nicht moglich maecht, ihre
Vertreter, sollen wie bisher an den Sitzungen mit beraten-
der Stimme teilnehmen.

Ieh habe bisher noch nicht von den Kapitelsversamm-
Iungen gesprochen. Es ist nicht ausgeschlossen, daB3 auch
dieser Institution die Daseinsberechtigung abgesprochen
wird. Ich bin iiberzeugt, daBl ich den Volksschullehrern
den Wert derselben nicht darzulegen brauche, haben sie
doch in den Kapiteln selbst mit Entschlossenheit ihre Bei-
behaltung verlangt. Bei diesem Anlafl kann ich allerdings

die Bemerkung nicht unterdriicken, dafl die Kapitelsvor-
stiinde ihre Sorglosigkeit manchmal zu weit treiben. Wie
oft kommt es noch vor, dal am Schlusse einer Sitzung allzu
harmlose Wiinsche zuhanden der Prosynode entgegenge-
nommen werden, ohne daf} eine griindliche Priifung statt-
findet. Die Kapitelsprisidenten tun gut daran, wenn sie
kiinftig Wiinsche und Antrige nur dann beriicksichtigen,
wenn sie schriftlich gefaffit und begriindet vorliegen. Das
wiirde auch die Wiinschenden vorsichtiger machen und die
bemiihende Tatsache wire uns erspart, dafl man in der
Lage ist, die Tétigkeit der Kapitel nach ihren Fehlern und
nicht nach ihrer Arbeit zu beurteilen. Meine Erfahrungen
iiber diese Titigkeit habe ich in drei Bezirken gemacht.
Ich habe ihr oft kritisch gegeniibergestanden; aber nie
hidtte ich Ursache gehabt, zu erkldren, die Tagung sei
zwecklos und wiirde besser unterbleiben. Im Gegenteil, sie
ist mir stets als ein wesentlicher Bestandteil unseres Schul-
lebens vorgekommen. Und erst die besondere Beschifti-
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gung mit methodischen und padagogischen Fragen in der
padagogischen Vereinigung unseres Lehrervereins haben
mich den groBen Wert unserer offiziellen Institutionen er-
leben lassen. Wéhrend in den freien Vereinigungen die
stille Kleinarbeit, die Priifung und Sichtung neuer Er-
scheinungen und neuer Bestrebungen auf dem Gebiet der
Erziehung vorgenommen wird, sind Kapitel und Synode
die Orte, wo man mit allen Fachgenossen in Fiihlung tre-
ten kann. Die Lehrer sind eine kritische, aber auch eine
dankbare Gesellschaft, dankbar namlich, wenn sie beim
Neuen, das man ihnen bringt, herausspiiren, dafl man fiir
die Kigenart ihrer Berufstitigkeit Verstindnis hat. Meine
personliche Erfahrung lehrt mich, dafl bei der Lehrer-
schaft immer noch mehr Idealismus vorhanden ist, als in
jenen Kreisen, die itber schwindenden Idealismus und ver-
derblichen Materialismus klagen. Das Schulkapitel Win-
terthur z. B. hat sich mit den pidagogischen Zeitfragen
beschaftigt, ohne auf das segenspendende Inspektorat zu
warten. Es wird auch kiinftig den Weg finden. In dem
Ma@e, als sich die Kapitel aus der Befangenheit, in der sie
lange gestanden haben, heraustreten und wirkliche Bil-
dungs- und TFortbildungsarbeit leisten, werden sie fiir die
Lehrer unentbehrlicher sein als je. Ich habe die Ueberzeu-
gung, dall wir auf dem Wege zu dieser Erneuerung sind.
Hiiten wir uns nur davor, die Tatigkeit der Kapitel zu
einem Gewohnheitsmechanismus werden zu lassen. Viele
Kapitel machen schon den Fehler, da3 sie den Vorstands-
wechsel sich automatisch vollziehen lassen. Solcher Me-
chanismus 1dBt Geschéaftstiichtigkeit und Liebe zur Sache
nicht aufkommen. Besser wire es, man suchte einen be-
geisterten Inhaber der Priasidentenwiirde in seinem Amte
zu halten. Dann wird auch die bemiihende Erscheinung
verschwinden, dal} jede andere Prosynode beinahe lauter
neue Gesichter sieht. Sorgen wir dafiir, daB unseren Ka-
pitelsversammlungen auch nach aullen das Ansehen ge-

wahrt bleibt!
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Geehrte Synodalen!

Wenn wir uns nochmals vergegenwirtigen, was wir
bis jetzt iiber das Werdestadium eines neuen Schulgesetzes
wissen, so ist es folgendes: Viel Fortschrittliches ist von
diesem (Gesetz nicht zu erwarten. Was in dieser Richtung
noch beabsichtigt ist, wissen wir nicht, dagegen soll — da
das Vertrauen in den fortschrittlichen Geist unseres Volkes
fehlt — vieles auf den Verordnungsweg verwiesen werden.
Ehe aber dieses Neue kommt, soll die Lehrerschaft auf die
wichtigsten korporativen Rechte verzichten und damit die
Moglichkeit aus der Hand geben, bei der Festlegung der
letzten Bausteine zum neuen Schulgebidude offiziell mit-
zuraten.

Uebersetzen wir das Grundsitzliche zum neuen Schul-
gesetz in unsere Sprache, so lautet es: Zentralisation der
administrativen Funktionen zum Zwecke der unmittelba-
ren Abhéangigkeit des einzelnen Lehrers und der einzelnen
Schulpflegen von der Erziehungsdirektion, Ausschaltung
der offiziellen Mitwirkung der Lehrerschaft an den Ange-
legenheiten der kamtonalen Schulen und an der Schulge-
setzgebung.

Wir werden uns nicht besinnen miissen, unsere Mei-
nung zu diesen Absichten kundzugeben. Die Referenten
haben sie in den der Einladung beigedruckten Thesen fest-
zulegen versucht; sie empfehlen den Synodalen deren An-
nahme.

Am Ende meiner Ausfithrungen angelangt, mochte ich
nochmals betonen, dall sie nicht vollstindig sein konnen.
Sie muBten sich auf die knappen Andeutungen stiitzen, die
uns bisher iiber das Prinzipielle des kiinftigen Schulge-
setzes gegeben worden sind. Diese Andeutungen enthielten
aber so viel Bedeutungsvolles in Bezug auf die Stellung
der Lehrerschaft, dafl es notwendig war, erst unsere Auf-
fassung zu diesen Punkten des Programms darzulegen,
ehe wir uns mit eigenen neuen Vorschliagen und Wiinschen
an den Gesetzgeber wenden konnten.
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Wir sind Herrn Regierungsrat Mousson dankbar
dafiir, daB er uns seine grundsitzlichen Ansichten skiz-
ziert hat, ehe er einen fertigen Gesetzesentwurf vorlegte.
Wir sind dadurch in die Lage gekommen, uns zum neuen
Schulgesetz in seinem Werdestadium zu duBern und es
sind dadurch ihm und uns unliebsame Ueberraschungen
erspart geblieben. Wir konnen uns der Hoffnung hin-
geben, daB die Rechte der Lehrerschaft, auf die sie Wert
legt und die ihr der Gesetzgeber vor bald 100 Jahren ver-
trauensvoll gewihrt hat, erhalten bleiben.

Unser Interesse hiangt gespannt an dem weitern Ver-
lauf der Schulgesetzrevision, die uns Lehrern so manches
bringen kann, was unsere Arbeitsfreunde und unsern Ar-
beitsmut erhoht, die aber auch von jenem kalten Hauch
durchweht sein kann, der einen Reif auf unsere Titigkeit
niederlegt.

Was an uns liegt, soll geschehen, um ein Schulgesets
von fortschrittlichem Geist entstehen zu lassen, ein Gesetz,
das der Jugend gerecht wird, aber auch die Tétigkeit des
Lehrers durch weitherziges Vertrauen ehrt, ein Gesetz, das
den Schulmeister — im besten Sinne des Wortes — und
nicht den Schulbeamten will. Moge ein guter Geist iiber
dieser Gesetzesrevision walten.




	Beilage VIb : die korporative Stellung der Lehrer an der zürcherischen Volksschule

